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Mit diesem Artikel wollen wir Ihnen, wie im letz-
ten Rundbrief angekündigt, ausschnittsweise 
weitere Informationen zum Thema „VBL“ geben:

1) Betriebsrente für Hinterbliebene
2) Entgeltumwandlung
3) Riester-Förderung

Betriebsrente für Hinterbliebene
In der VBLklassik ist bereits die Hinterbliebe-
nenabsicherung Bestandteil. „Sie soll helfen, 
die finanziellen Einschnitte nach einem Todes-
fall aufzufangen. Hinterbliebene Eheleute, Le-
benspartnerinnen und Lebenspartner sowie Kin-
der sind so besser abgesichert.“ (Zitat aus der 
Broschüre der VBL)

Um eine Betriebsrente als Witwe*r bzw. Waise 
zu erhalten, muss u.a. ein Anspruch auf eine 
Hinterbliebenenrente aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung bestehen und ein Antrag bei der 
VBL gestellt werden.
Es gibt die kleine und große Betriebsrente für 
Witwe*r und die Betriebsrente für Voll- oder 
Halbwaisen.
Die große Betriebsrente erhalten Witwe*r, wenn 
diese/r das 47. Lebensjahr vollendet hat oder er-
werbsgemindert ist oder ein Kind unter 18 Jah-
ren erzieht oder das Kind aufgrund einer Behin-
derung sich nicht selbst unterhalten kann.
Wer die Voraussetzungen für die große Betriebs-
rente nicht erfüllt, bekommt die kleine Betriebs-
rente, die jedoch nur für längstens 24 Monate 
gezahlt wird.

Die Betriebsrente für Waisen wird bis zur Voll-
endung des 18. Lebensjahres bezahlt. Volljäh-
rige Waisen erhalten die Betriebsrente bis zum 
25. Lebensjahr, wenn sie sich in Schul- oder 
Berufsbildung befinden, ein freiwilliges soziales 
oder ökologisches Jahr, einen Bundesfreiwilli-
gendienst oder anderen anerkannten Jugend-
freiwilligendienst leisten oder aufgrund einer 

Behinderung außerstande sind, sich selbst zu 
unterhalten.
Die Berechnung folgt im Wesentlichen den Be-
stimmungen der gesetzlichen Rente: große Be-
triebsrente für Witwe*r 55%, kleine Betriebsrente 
25%, Betriebsrente für Vollwaisen 20% und für 
Halbwaisen 10% (jeweils anteilig vom ursprüng-
lichen Rentenbetrag des / der Verstorbenen).

Bei der Betriebsrente für Hinterbliebene wird ent-
sprechend der gesetzlichen Hinterbliebenenren-
te das eigene Einkommen angerechnet, wobei 
Freibeträge und Ausnahmeregelungen existie-
ren. Weitere Informationen erhalten Sie auf der 
Homepage der VBL (www.vbl.de).

Entgeltumwandlung
Die Entgeltumwandlung ist eine Variante der 
staatlichen Förderung der freiwilligen Alters-
vorsorge. Bei dieser Förderung wird über eine 
Vereinbarung mit dem Arbeitgeber ein Teil des 
Bruttoeinkommens in Beiträge für die betriebli-
che Altersvorsorge umgewandelt.
Diese Beiträge sind bis zum Freibetrag (3.048€ 
im Jahr 2017) steuerfrei und sozialabgaben-
frei. Zusätzlich ist ein weiterer Freibetrag (z. Zt. 
1.800€) steuerfrei, hier fallen nur die Sozialab-
gaben an.

Ein weiterer Vorteil der Entgeltumwandlung in 
VBL-Beiträge ist die Sicherheit, dass VBL-Ver-
sicherungen bei Hartz-IV nicht angerechnet wer-
den.

Informationen zu Ihrer „Betriebsrente“ 
(Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) 
Fortsetzung

http://www.vbl.de
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Mehrere Berliner Polizei- und Feuerwehrbeamt 
*innen sowie Richter*innen hatten in der Ver-
gangenheit gegen ihre niedrige 
Besoldung geklagt. Sie hatten 
zwischen 2008 und 2010 bisher 
erfolglos eine verfassungswid-
rige Unteralimentation bei ihren 
Dienstherren gerügt, Klage- und 
Berufungsverfahren waren erfolg-
los geblieben.

Nun ist das Bundesverwaltungs-
gericht am 22.9.2017 zu dem Er-
gebnis gekommen, dass die Berliner Besoldung 
der Jahre 2008 bis 2015 verfassungswidrig als 
zu niedrig anzusehen ist und hat diese Frage mit 

seinem Vorlagebeschluss dem Bundesverfas-
sungsgericht zur Entscheidung übergeben.

Mit „verfassungswidrig“ wird dabei 
auf den Artikel 33 Absatz 5 des 
Grundgesetzes Bezug genom-
men, der besagt, dass die „herge-
brachten Grundsätze des Berufs-
beamtentums“ gelten. Damit ist 
u.a. das sogenannte Alimentati-
onsprinzip gemeint, dass besagt, 
dass Beamt*innen so bezahlt 
werden sollen, dass sie davon ei-

nen angemessenen Lebensunterhalt bestreiten 
können, wobei die Entwicklung der wirtschaftli-
chen Verhältnisse und des allgemeinen Lebens-

Auch hierzu gibt es weitere Informationen auf 
der Homepage der VBL (www.vbl.de).

Riester-Förderung
Auch bei der VBL ist eine Altersvorsorge mit 
Riester-Förderung über die VBLextra möglich. 
Diese ist ebenfalls Hartz-IV-sicher. Um die volle 
Förderung erhalten zu können, müssen Sie ei-
nen Beitrag von 4% Ihres Vorjahreseinkommens 
in die VBL einzahlen. Im Gegensatz zu Versiche-
rungen etc. fallen bei der VBL keine Gebühren 
an, so dass der Beitrag in voller Höhe der Alters-
vorsorge dient.

Der Beitrag ist jedoch nicht vollständig von Ih-
nen zu leisten, da die staatlichen Zulagen als 
Anteil vom Beitrag eingezahlt werden, sodass 
Ihr eigener Beitrag sich aus der Formel (4% des 
Vorjahreseinkommens) – Zulagen des Staates = 
Eigenanteil am Beitrag berechnet.

Es gibt drei Arten der staatlichen Zulagen. Die 
erste Zulage erhält Jede*r als Grundzulage in 
Höhe von 154€. Die zweite Zulage erhalten Sie 
für jedes Kind, das vor 2008 geboren wurde. Sie 
beträgt 185€. Die dritte Zulage beträgt 300€ und 
wird für jedes Kind gezahlt, das ab 2008 geboren 
wurde.

Ein Beispiel zur Veranschaulichung:
verheiratete Frau mit zwei Kindern und einem 
Vorjahreseinkommen von 30.000€
• 4% aus 30.000€ = 1.200€ Beitrag
• abzüglich 154€ Grundzulage
• abzüglich 185€ Kinderzulage für das 1. Kind 

geboren vor 2008
• abzüglich 300€ Kinderzulage für das 2. Kind 

geboren ab 2008

In diesem Beispiel beträgt der Eigenanteil des 
Beitrags lediglich 561€
(1.200€ -154€ - 185€ - 300€).

Den Sparbeitrag können Sie zusätzlich auch 
noch bis zu 2.100€ als Sonderausgabe geltend 
machen und so das zu versteuernde Einkom-
men mindern.
Weitere Informationen finden Sie auch hier auf 
der Homepage der VBL (www.vbl.de).

Dort sind auch verschiedene Kontaktmöglich-
keiten (Telefon, Fax, Rückrufservice, Email und 
Post) vorhanden, um sich zu allen Themen be-
raten zu lassen.

Berliner Beamt*innenbesoldung verfassungswidrig?

http://www.vbl.de
http://www.vbl.de
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standards berücksichtigt werden soll. Ist dies 
nicht gewährleistet, wird von Unteralimentation 
gesprochen.
Die Prüfmaßstäbe zur amtsangemessenen Ali-
mentation, die dazu vom Bundesverwaltungs-
gericht bzw. vom Bundesverfassungsgericht 
angelegt werden, stimmen jedoch nicht genau 
überein.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Branden-
burg hatte angenommen, dass nur zwei der fünf 
vom Bundesverfassungsgericht dazu entwickel-
ten Parameter nicht erfüllt seien. Das Bundes-
verwaltungsgericht ist dem nun nicht gefolgt 
und hebt besonders die geringeren Einkünfte 

von Beamt*innen 
im Vergleich zu 
entsprechenden 
Angestellten und 
den nicht eingehal-
tenen Abstand von 
15% der unteren 
Besoldungsgrup-
pen zum Hartz-IV-
Niveau hervor.

Aufgrund dieser unterschiedlichen Auffassun-
gen kann man jedoch nicht mit Sicherheit davon 
ausgehen, dass das Bundesverfassungsgericht 
der Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts fol-
gen wird.

Darüber hinaus kann sich eine entsprechende 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
nur auf die Besoldung in den o. g. Kalenderjah-
ren (2008-2015) beziehen, gegen deren Höhe 
ein Widerspruch zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
mehr möglich ist.

Eventuell wird es auch nicht möglich sein, eine 
Entscheidung für die Jahre 2008-2015 sinnge-
mäß auf 2017, 2018 etc. zu übertragen, da das 
Land Berlin die Besoldung auf politischen Druck 
der Gewerkschaften in den letzten zwei Jahren 
stärker als die anderen Bundesländer angeho-
ben hat.

Da die Feststellung einer verfassungsgemäß 
zu niedrigen Alimentation aber nicht auszu-
schließen ist, stellen viele Gewerkschaften vor-
sorglich Musterwidersprüche zur Verfügung. 
Wenn Sie Widerspruch gegen Ihre Besoldung 
einlegen möchten (noch bis 31.12.2017 für das 
Jahr 2017 möglich), empfehlen wir den Gewerk-
schaftsmitgliedern, sich in dieser Sache an ihre 
Gewerkschaft zu wenden. Die Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft (GEW) etwa stellt auf 
Ihrer Webseite für Ihre Mitglieder Musterwider-
spruchsformulare zur Verfügung.

Frei zugängliche Widerspruchsmuster können 
Sie z.B. auch auf den Webseiten der Gewerk-
schaft der Polizei (GdP) oder der Gewerkschaft 
Verwaltung und Verkehr (GVV) finden. Die bei-
den Links finden Sie unten.

Quellen:
Artikel Berliner Morgenpost vom 22.9.2017:
https://www.morgenpost.de/berlin/article212006993/
Ber l iner-Beamtensold- laut -Verwal tungsger icht -
unangemessen.html

Pressemitteilung Bundesverwaltungsgericht: 
www.bverwg.de/pm/2017/65

Notizen aus dem HPR 28.9.2017:
https://www.berlin.de/hpr/aktuelles/hpr-notizen/berliner-
besoldung-verfassungswidrig-und-nun.pdf

Mitgliederinfo der GEW 10.10.2017 und 20.11.2017: 
https://www.gew-berlin.de/19448.php

h t t p s : / / w w w. g d p . d e / g d p / g d p b e r . n s f / i d / D E _
Musterant rag-Widerspruch-amtsangemessene-
Alimentation?open&ccm=000

ht tp : / /www.gewerkschaf tverwal tungundverkehr.
de/2017/10/neuer-musterwiderspruch-gegen-die-
hoehe-der-besoldung-wegen-verfassungswidriger-
unteralimentierung/

http://www.sdrb.de/

https://www.morgenpost.de/berlin/article212006993/Berliner-Beamtensold-laut-Verwaltungsgericht-unangemessen.html 
https://www.morgenpost.de/berlin/article212006993/Berliner-Beamtensold-laut-Verwaltungsgericht-unangemessen.html 
https://www.morgenpost.de/berlin/article212006993/Berliner-Beamtensold-laut-Verwaltungsgericht-unangemessen.html 
http://www.bverwg.de/pm/2017/65
https://www.berlin.de/hpr/aktuelles/hpr-notizen/berliner-besoldung-verfassungswidrig-und-nun.pdf 
https://www.berlin.de/hpr/aktuelles/hpr-notizen/berliner-besoldung-verfassungswidrig-und-nun.pdf 
https://www.gew-berlin.de/19448.php
https://www.gdp.de/gdp/gdpber.nsf/id/DE_Musterantrag-Widerspruch-amtsangemessene-Alimentation?open&ccm=000
https://www.gdp.de/gdp/gdpber.nsf/id/DE_Musterantrag-Widerspruch-amtsangemessene-Alimentation?open&ccm=000
https://www.gdp.de/gdp/gdpber.nsf/id/DE_Musterantrag-Widerspruch-amtsangemessene-Alimentation?open&ccm=000
http://www.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2017/10/neuer-musterwiderspruch-gegen-die-hoehe-der-besoldung-wegen-verfassungswidriger-unteralimentierung/
http://www.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2017/10/neuer-musterwiderspruch-gegen-die-hoehe-der-besoldung-wegen-verfassungswidriger-unteralimentierung/
http://www.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2017/10/neuer-musterwiderspruch-gegen-die-hoehe-der-besoldung-wegen-verfassungswidriger-unteralimentierung/
http://www.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2017/10/neuer-musterwiderspruch-gegen-die-hoehe-der-besoldung-wegen-verfassungswidriger-unteralimentierung/
http://www.sdrb.de/
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Arbeitszeiterhöhung zum 01.12.2017

Wir möchten Sie noch einmal darauf hinwei-
sen, dass mit Angleichung an 100% Entgelt 
des TV-L auch die wöchentliche Arbeitszeit 
seit 01. Dezember 2017 auf 39 Stunden und 
24 Minuten erhöht ist (bei Teilzeitarbeit ent-
sprechend anteilig). Diese Arbeitszeit ent-
spricht der durchschnittlichen Arbeitszeit der 
Länder West (ohne Hessen).

Die Personalabteilung hat einen neuen Zeit-
erfassungsbogen (Excel-Tabelle) erstellt, den 
Sie hier herunterladen können:
h t t p : / /www.ab t2 - t . t u -be r l i n . de /menue /
themen_a_z/arbeitszeit/

+++ Newsticker +++ Newsticker +++ Newsticker +++

Achtung nicht vergessen

Personalversammlung

13. Dez. 2017

ab 09.00 Uhr

Raum: H104

Einigung bei der Auslegung der DV „Einführung von 
SAP“ erzielt
Die Ende letzten Jahres entstandenen Differen-
zen zwischen der Dienststelle und dem Perso-
nalrat zur Auslegung der DV „SAP Einführung“ 
konnten nun im Sinne der Beschäftigten beige-
legt werden.

Wie uns die Leitung der Abteilung Personal und 
Recht mitteilte, werden nun alle Plusstunden, die 
im Rahmen der SAP-Einführung erbracht wer-
den, als Überstunden bezeichnet, wenn diese 

über das in §5 Nr. 1a DV Flex zulässige Zeitgut-
haben hinausgehen (ab der 41. Stunde).

Damit werden die Überstundenzuschläge ge-
mäß TV-L ab der 41. Stunde auf Antrag ausge-
zahlt. Die Dienststelle bestand anfangs darauf, 
erst ab der 81. Stunde Überstundenzuschläge 
zu bezahlen. Später machte die Dienststelle das 
Angebot, die Überstundenzuschläge ab der 61. 
Stunde zu zahlen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir wünschen Ihnen

eine besinnliche Weihnachtszeit

und einen guten Start 

ins neue Jahr!

http://www.abt2-t.tu-berlin.de/menue/themen_a_z/arbeitszeit/
http://www.abt2-t.tu-berlin.de/menue/themen_a_z/arbeitszeit/
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Aus neu wird alt?
Die Bedeutungsübersicht im Duden bezeichnet 
neu u.a. als „seit kurzer Zeit (zu einem bestimm-
ten Kreis, einer Gruppe o. Ä.) dazugehörend“. 
(https://www.duden.de/rechtschreibung/neu) 
Nun hat sich der derzeitige Personalrat der TU 
Berlin vor einem Jahr konstituiert und diese Zeit-
spanne bedingt sozusagen den letzen Beitrag 
des neuen Personalratsmitgliedes. Ab jetzt sind 
alle im letzten Jahr neu dazugekommenen Per-
sonalratsmitglieder nicht mehr neu, aber auch 
noch nicht alt. 

Reinigung ist so eine 
Sache
Reinigung an der TU ist so 
eine Sache. Immer schon 
gibt es das Gerücht, dass 
ein und derselbe Lappen 
für alle Oberflächen ge-
nutzt wird. Bestätigt wur-
de dies unlängst durch 
ein Schamhaar, das an einem Telefonhörer 
klebte. Was sagt man dazu? In der Regel sind 
die Mitarbeiter*innen froh, wenn der Papierkorb 
geleert wird. Sobald die Unterlagen am Schreib-
tisch kleben, weiß man, dass auch dieser „ge-
putzt “ worden ist. Die Schlieren auf den Toi-
lettenböden zeigen ebenfalls den Versuch der 
Reinigung an, wobei sich die Frage stellt, wer in 
den neu ausgebauten Toiletten diese überempf-
lindlichen Fliesen ausgesucht hat? Sie rufen 
bereits in sauberem Zustand einen Würgeeffekt 
hervor. Die Kalkflecken der Wasserspritzer sind 
nahezu ein Kunstwerk. Ein Vorschlag wäre, et-
was mehr Geld für die Reinigung auszugeben, 
denn auch das hat etwas mit Mitarbeitermotiva-
tion zu tun. Unweigerlich stellt sich in diesem Zu-
sammenhang die Frage, unter welchen Arbeits-
bedingungen die Reinigungskräfte arbeiten.

Und es wird wieder gebaut ...
Zwischen der Volkswagenbibliothek und dem 
Landwehrkanal soll gebaut werden. Nebem dem 
IMoS-Gebäude (IMoS steht für: Interdisziplinäre 

Modell – und Simulationsbasierte Forschung), in 
dem unterschiedliche Wissenschaftsdisziplinen 
zusammenarbeiten sollen, wird auch ein neues 
Mathegebäude entstehen. Den Wettbewerb hat 
ein Architekturbüro aus Dresden gewonnen. Alle 
22 eingereichten Wettbewerbsarbeiten waren – 
leider viel zu kurz – bis 30. Oktober, im alten Le-
sesaal des Hauptgebäudes zu besichtigen.

Die Gerüchte verstetigen sich. Im Gebäude BH-N 
(Bergbau- und Hüttenwesen Neubau) am Ernst-
Reuter-Platz soll eine neue Cafeteria entstehen. 
Man spricht von einem Aushängeschild für die 
TU. Noch ist vieles unklar, bis auf die Tatsache, 
dass vom Ernst-Reuter-Platz kein Zugang in das 
denkmalgeschützte Gebäude realisiert werden 
kann. Bisher haben vor der Fassade einige Ob-
dachlose ihr Lager aufgeschlagen. Auch deren 
Zukunft ist unklar, denn sie passen sicher nicht 
zu der geplanten neuen Cafeteria.

Gefühlte Temperatur oder ein heikles Thema
Seit einigen Jahren spricht man von gefühlten 
Temperaturen und meint damit in der Regel das 
Wetter. Gerne wende ich diese Begrifflichkeit der 
gefühlten Werte auch in anderen Bereichen an. 
In den letzten 11 Monaten hat die Universitäts-
leitung gefühlt pro Monat eine Kündigung ausge-
sprochen. Defakto waren es nur 6 Kündigungen, 
wovon bis heute 3 realisiert wurden. Generell 
lehnt der Personalrat Kündigungen ab. Es müs-
sen jedoch für eine Ablehung beachtliche Grün-
de vorliegen. Das können u.a. Verfahrenfehler 
oder soziale Gründe sein.
Nun liegen keine Vergleichszahlen anderer Un-
ternehmen oder Universitäten vor und die Kündi-
gungsgründe sind durchaus nachvollziehbar. Es 
handelt sich fast immer um denselben Grund: 
wiederholtes unentschuldig-
tes Fehlen. Die Unterstüt-
zung durch den Personalrat, 
die Sozialarbeiterin oder die 
Schwerbehinertenvertretung 
wird oft von den Betroffenen 
nicht angenommen. Der Per-

Ein neues Personalratsmitglied berichtet

https://www.duden.de/rechtschreibung/neu
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sonalrat hat nicht die Befähigung, eine Diagnose 
zu erstellen. Sicher ist, dass all diese Fälle mit 
höchster Sensibilität behandelt werden müssen.
Laut einer Studie der WHO leidet jeder vierte 
Mensch mindestens einmal im Leben an einer 
psychischen Erkrankung.1

Was ist zu tun? Ein Miteinander von Arbeitgeber, 
Sozialarbeiterin, Schwerbehindertenvertretung 
und Personalrat ist an der TU Berlin gegeben, so 
dass die besten Voraussetzungen zur Problem-
lösung bzw. Einigung gegeben sind. Jeder Ein-
zelne ist gefragt, Vorurteile gegenüber Menschen 
mit Gesundheitsproblemen, die gegebenenfalls 
psychischer Natur sind, abzubauen. Wir dürfen 
an dieser Stelle aber nicht vergessen, dass auch 
die betroffenen Personen im Arbeitsumfeld ver-
stärkt darunter leiden, wenn ein*e Kolleg*in sich 
nicht an den allgemeingültigen Kodex hält.
Der Universitätsleitung möchte ich ans Herz le-
gen, mehr Schulungen zur sozialen Kompetenz 

zu fördern, die laut Wikipedia folgendermassen 
definiert wird: „ein Komplex von Fähigkeiten, die 
dazu dienen, in Kommunikations- und Interakti-
onssituationen entsprechend den Bedürfnissen 
der Beteiligten Realitätskontrolle zu überneh-
men und effektiv zu handeln.“2 Denn wenn wir 
ehrlich sind, haben wir alle in diesem Bereich ein 
großes Manko – oder nicht?
Kein schönes Thema um die Biege zur Advents-
zeit zu bekommen.
Euch/ Ihnen allen trotzdem oder gerade deshalb 
alles Gute für das Jahresende!

Die alt gewordene Neue

1 Psychische Gesundheit: Herausforderungen anneh-
men, Lösungen schaffen: Bericht über die Minister-
konferenz der Europäischen Region der WHO, Seite 
1, ISBN: 92-890-3377-0

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Kompetenz

TV-L Info: neue Stufe 6 ab EG 9 (groß) bis  
EG 15 bzw. neue Stufe 4+ für EG 9 (klein)

In den Tarifverhandlungen im Frühjahr wurde 
auch die Einführung der Stufe 6 für die Entgelt-
gruppen 9 (groß) bis 15 ab dem 01. Januar 2018 
vereinbart. Diese Stufe wird nach fünf Jahren in 
der Stufe 5 erreicht. Wer bereits fünf oder mehr 
Jahre in der bisherigen Endstufe 5 verbracht hat, 
wird ab Januar 2018 der Stufe 6 zugeordnet. 
Sind Sie durch die Überleitung in den TV-L in 
eine individuelle Stufe 5+ eingruppiert worden, 
werden Sie nun in die neue Stufe 6 überführt. 
Sollte das Entgelt der Stufe 6 niedriger sein, als 
Ihr bisheriges Entgelt, erhalten Sie weiterhin Ihr 
bisheriges Entgelt, werden jedoch in die indivi-
duelle Stufe 6+ überführt.
Für die sogenannte „kleine“ E9 wird die neue 
Stufe 4+ eingeführt, die nach 5 Jahren in der 
Stufe 4 erreicht wird (nicht zu verwechseln mit 
der individuellen Endstufe 4+ aus der Überlei-
tung). Auch hier gilt die Regel, dass Beschäftigte 
mit einer individuellen Endstufe 4+ weiterhin ihr 
bisheriges Entgelt erhalten, wenn dieses höher 
ist als die neue Stufe 4+.

Die Einführung der neuen Stufe 6 bzw. die neue 
Stufe 4+ erfolgt in zwei Schritten. Der zweite 
Schritt erfolgt ab 01. Oktober 2018.

Bitte prüfen Sie in Ihren Abrechnungen für den 
Monat Januar 2018, ob die neue Stufe ange-
wandt wurde. Sollte dies nicht automatisch er-
folgt sein, machen Sie Ihre Ansprüche schriftlich 
beim jeweiligen Personalteam geltend, um die 
6-monatige Ausschlussfrist von Ansprüchen aus 
dem TV-L nicht zu überschreiten.
Da gleichzeitig ab 1. Januar 2018 eine weitere 
Tariferhöhung umgesetzt wird, reicht es nicht, 
nur auf das höhere Bruttoentgelt zu schauen, 
sondern die Stufe innerhalb der Entgeltgruppe 
muss ebenfalls betrachtet werden.

Bei Rückfragen melden Sie sich bitte bei uns:
per Mail: personalrat@tu-berlin.de
per Telefon: 314 – 22901 bzw. – 24648

https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4higkeit_(Psychologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikation
https://de.wikipedia.org/wiki/Interaktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Interaktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Kompetenz
mailto:personalrat@tu-berlin.de
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Der Personalrat
So erreichen Sie uns So finden Sie uns

Geschäftsstelle Arndt, Tony ( 314 - 24648 Raum H 2078

Reichert, Martina ( 314 - 22901 Raum H 2076

Personalrat Fax 7 314 - 23269

Email personalrat@tu-berlin.de *
Sekr. PersRat

Unser Vorstand

Vorsitzende Nickel-Busse, Stefanie ( 314 - 21246

1. Stellvertreter Surey, Michael ( 314 - 21244

2. Stellvertreterin Kosmider, Nicole ( 314 - 21247 Die Räume des Personalrats finden Sie im Hauptgebäude

3. Stellvertreterin Hümmer, Soheila ( 314 - 29156 Altbau(Ostflügel)

4. Stellvertreter Schmidt, Andreas ( 314 - 29155 Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin

*Achtung: neue Emailadresse für Einladungen zu Auswahl- bzw. Vorstellungsgesprächen: auswahlgespraeche@personalrat.tu-berlin.de

Mitglieder im Personalrat Telefon Email Gruppe

Bathke Jessica 314 - 73353 jessica.bathke@tu-berlin.de AN

Buchholz Ronny 314 - 25000 ronny.buchholz@tu-berlin.de AN

Günes Coskun 314 - 76602 coskun.guenes@tu-berlin.de AN

Hanke Vivien 314 - 21245 / 72101 vivien.hanke@tu-berlin.de AN

Hümmer Soheila 314 - 29156 soheila.huemmer@tu-berlin.de AN

Hutt Petra 314 - 23819 petra.hutt@tu-berlin.de AN

Klabunde Detlef 314 - 22727 detlef.klabunde@tu-berlin.de AN

Kosmider Nicole 314 - 21247 nicole.kosmider@tu-berlin.de AN

Löffler Kerstin 314 - 28494 kerstin.loeffler@tu-berlin.de AN

Margraf Alexander 314 - 29157 alexander.margraf@tu-berlin.de AN

Müllers Silke 314 - 24215 silke.muellers@tu-berlin.de AN

Neubauer Janka 314 - 72721 janka.neubauer@tu-berlin.de Bea

Nickel-Busse Stefanie 314 - 21246 stefanie.nickel@tu-berlin.de AN

Patschorke Sabine 314 - 26262 sabine.patschorke@tu-berlin.de AN

Schade Karin 314 - 28261 karin.schade@tu-berlin.de AN

Schwebe Jana 314 - 29834 jana.schwebe@tu-berlin.de AN

Schmidt Andreas 314 - 29155 andreas.schmidt@tu-berlin.de Bea

Surey Michael 314 - 21244 michael.surey@tu-berlin.de AN

Wroblewski Daniela 314 - 26003 daniela.wroblewski@tu-berlin.de AN

Weitere Interessenvertretungen
Schwerbehindertenvertretung

Fiebig Angela ( 314 - 23123

Fax 7 314 - 28316

Email schwerbehinderte@guv.tu-berlin.de

Sekr. SBV

Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Wernick Philipp ( 314 - 26414

Fax 7 314 - 23269

Email jav@tu-berlin.de

Sekr. JAV

V.i.S.d.P.: Stefanie Nickel-Busse, Vorsitzende des Personalrats


